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Regeste

Ehescheidung (BVG, Güterrecht, Kosten- und Entschädigungsfolgen) | Eherecht

Erwägungen

E. 13
August 2019 sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass der Beklagten ab 1.1.2020
monatlich Fr. 2'237.80 zur Deckung des gebührenden Unterhalts fehlen.

Kantonsgericht Schwyz 10 2. Der Beklagten sei die unentgeltliche Prozessführung und
Rechtsvertretung durch den Unterzeichneten zu bewilligen. 3. Alles unter Kosten- und
Entschädigungsfolgen zulasten des Klägers für das zweitinstanzliche Verfahren. Der Kläger
verlangte mit Antwort vom 4. November 2019, es sei auf den Er- gänzungsantrag nicht
einzutreten, evtl. sei er abzuweisen; unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der
Beklagten (ZK1 2019 32, KG-act. 11). Auf die Vorbringen der Parteien wird – soweit
erforderlich – in den Erwägun- gen eingegangen;- in Erwägung: 1. a) Das Gericht kann zur
Vereinfachung des Prozesses selbständig ein- gereichte Klagen vereinigen (Art. 125 lit. c
ZPO). In gleicher Weise können auch die von mehreren Parteien als Rechtsmittelkläger
erhobenen Rechtsmit- tel im gleichen Verfahren behandelt werden (Staehelin, in:
Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessord- nung, 3. A. 2016, N 5 zu Art. 125 ZPO). Die Berufungsverfahren ZK1
2019 31 und 32 haben beide Nebenfolgen der Scheidung der Parteien zum Gegen- stand.
Die Verfahren hängen somit thematisch und personell zusammen, weshalb die Berufungen
der Parteien zu vereinigen sind. b) Der Scheidungspunkt erwuchs unbestrittenermassen am
28. August 2015 in Rechtskraft (vgl. unangefochtene Dispositivziffer 1). Streitig blieben im
vorliegenden Berufungsverfahren die Höhe der Forderung der Beklagten aus Güterrecht
(Dispositivziffer 5.3), Dispositivziffer 2 Satz 1 betreffend Vorsor- geausgleich, die in
Dispositivziffer 4 Absatz 2 festgehaltene Höhe des Fehlbe-

Kantonsgericht Schwyz 11 trags zur Deckung des gebührenden Unterhalts der Beklagten
sowie die Kos- ten- und Entschädigungsfolgen. c) Für das Scheidungsverfahren statuiert die
Zivilprozessordnung in erster Linie die Sachverhaltsfeststellung von Amtes wegen (Art.
277 Abs. 3 ZPO; sog. soziale Untersuchungsmaxime [vgl. BGer, Urteil 4A_229/2017 vom
7. Dezember 2017 E. 3.3.1]). Davon ausgenommen sind die güterrechtliche
Auseinandersetzung und der nacheheliche Unterhalt, für welche der Verhand-
lungsgrundsatz gilt (Art. 277 Abs. 1 ZPO; mit Abschwächung in Art. 277 Abs. 2 ZPO) und
überdies die Dispositionsmaxime Anwendung findet (Art. 58 Abs. 1 ZPO), im Gegensatz
zur beruflichen Vorsorge (vgl. hierzu Sutter- Somm/Lazic, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, a.a.O., N 22 zu Art. 290 ZPO; BGE 129 III 481 E.
3.3, S. 486 f.; BGer, Urteil 4A_408/2018 vom 28. November 2018 E. 5). 2. Wie eingangs



erwähnt, erkannte der Vorderrichter in Dispositivziffer 2 des angefochtenen Urteils
betreffend berufliche Vorsorge was folgt: Die während der Ehe geäufneten
Austrittsleistungen der Parteien nach FZG werden im Sinne von Art. 123 Abs. 1 ZGB je
hälftig geteilt. Nach Rechtskraft dieses Urteils wird die Angelegenheit nach Massgabe von
Art. 281 Abs. 3 ZPO zur betragsmässigen Festsetzung der zu überweisenden
Freizügigkeitsleistung an das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz, 6431 Schwyz,
überwiesen. Dies unter Hinweis, dass: - die Ehegatten am ________ geheiratet haben; - die
Ehe mit Urteil vom 19.06.2015 geschieden wurde (Rechtskraft Scheidungspunkt:
28.08.2015); - der Kläger per 27.06.2011 (Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens ZEO
11 45) über Vorsorgeguthaben nach FZG in der Höhe von total Fr. 989'165.00 verfügte
(bestehend aus Guthaben von Fr. 958'202.15 bei der J.________ [Freizügigkeitskonto Nr.
xx] und von Fr. 30'963.00 bei der K.________ [Freizügigkeitskonto Nr. ww)); - die
Beklagte über kein(e) Vorsorgeguthaben nach FZG verfügt.

Kantonsgericht Schwyz 12 a) aa) Gemäss den Erwägungen des Vorderrichters habe die
Austrittsleis- tung per Eheschliessungsdatum nicht mehr ermittelt werden können, weshalb
nach Art. 22b FZG vorzugehen wäre. Indes fehle es auch für eine Annähe- rungsrechnung
an den notwendigen Berechnungsgrundlagen, namentlich sei kein Wert zur Eintrittsleistung
vor der Heirat bekannt (angef. Urteil E. 2.4.1, S. 14). Im Weiteren erwog der Vorderrichter,
dass der Kläger acht freiwillige Einlagen in seine Pensionskasse im Umfang von insgesamt
Fr. 230'599.20 geltend mache, die aus Eigengutsmitteln erfolgt sein sollen. Als Beleg habe
er eine von seiner Mutter unterzeichnete Aufstellung zu den Akten gereicht, in welcher
diese Schenkungen in entsprechender Höhe bestätigt würden (mit Verweis auf ZEO 2011
45, act. D/30, KB 130). Belegt seien indes einzig die Einzahlungen von Fr. 10'000.00 per
19. Dezember 2003, von Fr. 5'000.00 per 25. November 2002, von Fr. 13'000.00 per 26.
November 2001, von Fr. 20'000.00 per 15. Dezember 2000, von Fr. 46'423.20 im Dezember
1999 sowie von Fr. 56'176.00 per 10 Dezember 1997 (mit Verweis auf ZEO 2011 45, act.
D23; angef. Urteil E. 2.4.2, S. 14). Mit der Begründung, dass sowohl die Austrittsleistung
des Klägers nicht feststünde als von ihm auch Einlagen aus dem Eigengut behauptet worden
seien, überwies der Vorderrichter die Angelegenheit gestützt auf Art. 281 Abs. 3 ZPO an
das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz (angef. Urteil E. 2.4.3, S. 15). bb) Der Kläger
erhebt gegen die Überweisung an das Verwaltungsgericht an sich keine Einwände. Ebenso
wenig stellt er sich gegen die Höhe der vorder- richterlich per Datum der Einleitung des
Scheidungsverfahrens insgesamt auf grundsätzlich Fr. 989'165.00 festgesetzten
Freizügigkeitsleistung (angef. Urteil E. 2.3, S. 14; vgl. auch ZEO 17 25, act. 3, KB 175, und
act. 14, KB 198). Dis- positivziffer 2 Absatz 2 Alinea 3 blieb denn auch unangefochten.
Indes ersucht er um Aufhebung von Dispositivziffer 2 Satz 1 und folgende Ersetzung: Die
während der Ehe ab ________ (Eheschluss) bis 27.06.2011 (Rechtshängigkeit der
Scheidungsklage) geäufneten FZG- Austrittsleistungen der Parteien in Höhe von CHF
989'165.00 seien – nach Abzug bzw. Berücksichtigung der vom Kläger aus
Eigengutsmitteln

Kantonsgericht Schwyz 13 geleisteten Einlagen in Höhe von CHF 230'559.20 plus
Aufzinsung – je zu 50 % zu teilen. Er hält fest, dass der Vorderrichter sich nicht zu der
Begründetheit seiner acht freiwilligen Einlagen aus Eigengut in seine Pensionskasse in der
Höhe von insgesamt Fr. 230'599.20 äussere. Dies habe er offensichtlich dem Verwal-
tungsgericht überlassen. Aus der angefochtenen Dispositiv-Ziffer 2 Satz 1, wonach die
FZL-Guthaben je hälftig zu teilen seien, könnte nun aber abgelei- tet werden, dass über die



Begründetheit dieser Einlagen nicht mehr zu befin- den sei, wenn diese in Rechtskraft
erwachsen würde. Dies insbesondere auch deshalb, weil Art. 123 Abs. 1 ZGB als
Entscheidgrundlage genannt sei und Art. 123 Abs. 2 ZGB fehle (ZK1 2019 31, KG-act. 1
Ziff. IV./a. N 1 ff., S. 4). cc) Die Beklagte hält im Wesentlichen entgegen, dass das
Sozialversiche- rungsgericht lediglich an das vom Kläger nicht angefochtene
Teilungsverhält- nis gebunden sei. Der Vorderrichter habe die Höhe der gemeldeten
Guthaben festgehalten, ohne über deren Teilungsfähigkeit zu urteilen. Die Informationen
über die beteiligten Vorsorgeeinrichtungen sowie die Höhe der Guthaben wür- den nur eine
Mithilfe bei der Sachverhaltsermittlung darstellen und seien für das Versicherungsgericht
gerade nicht verbindlich. Dieses werde die bestritte- nen Einlagen aus Eigengutsmitteln
beurteilen müssen. Im Übrigen handle es sich beim Überweisungsentscheid nicht um einen
erstinstanzlichen Endent- scheid nach Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO, weshalb auf den
Berufungsantrag Ziffer 1 des Klägers nicht einzutreten sei (ZK1 2019 31, KG-act. 6 Ziff.
III./A., S. 2 f.). b) Zunächst ist auf den Nichteintretensantrag der Beklagten einzugehen.
Gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO sind erstinstanzliche End- und Zwi- schenentscheide mit
Berufung anfechtbar. Bei Endentscheiden handelt es sich um Sach- oder
Nichteintretensentscheide, welche das Verfahren ganz oder teilweise beenden
(Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, a.a.O., N 14 zu Art. 308 ZPO).
Zwischenentscheide sind Ent-

Kantonsgericht Schwyz 14 scheide, die das Verfahren nicht abschliessen, sondern bloss
einen Schritt auf dem Weg zum Endentscheid darstellen, gleichgültig, ob sie eine
Verfahrens- frage oder eine Frage des materiellen Rechts zum Gegenstand haben. Ein
Zwischenentscheid liegt vor, wenn durch abweichende oberinstanzliche Beur- teilung sofort
ein Endentscheid herbeigeführt und so ein bedeutender Zeit- oder Kostenaufwand gespart
werden kann (Art. 237 Abs. 1 ZPO: Reetz/ Theiler, a.a.O., N 23 zu Art. 308 ZPO). Der
Entscheid über streitige Schei- dungsfolgen ist uneingeschränkt mit Berufung anfechtbar,
sofern der Streit- wert mindestens Fr. 10'000.00 beträgt (Art. 308 ZPO; Dolge, in: Brun-
ner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. A. 2016, N 11
zu Art. 283 ZPO). Mit einer Überweisung nach Art. 281 Abs. 3 ZPO oder Art. 283 Abs. 2
ZPO erfolgt eine Durchbrechung des Grundsatzes der Einheit des Scheidungsurteils (vgl.
Dolge, a.a.O., N 5 und 8 zu Art. 283 ZPO; Spycher, Berner Kommentar, 2012, N 6 und 12
zu Art. 283 ZPO; vgl. auch BGer, Urteil 5A_769/2015 vom 1. September 2016 E. 4.2.2).
Der Ent- scheid über die Abtrennung von Scheidungsfolgen gestützt auf Art. 283 Abs. 2
und 3 ZPO ist als prozessleitender Entscheid selbständig zwar nur mit Be- schwerde
anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO). Dies gilt sowohl für die Ab- weisung eines Antrags
auf Verweisung des Güterrechts bzw. des Vorsor- geausgleichs ad separatum als auch für
die ungerechtfertigte Abtrennung von Scheidungsfolgen im Scheidungsurteil (Dolge,
a.a.O., N 11 zu Art. 283 ZPO; siehe auch Fankhauser, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, a.a.O., N 13 zu Art. 283 ZPO; Seiler, Die
Berufung nach ZPO, 2013, N 410; van de Graaf, in: Oberhammer/Domej/Haas,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2. A. 2014, N 4 zu Art. 283 ZPO).
Der Ausschluss vom An- wendungsbereich der Berufung rechtfertigt sich deshalb, weil
prozessleitende Verfügungen einzig der Fortführung des Verfahrens innerhalb der mit der
Sa- che befassten Instanz dienen und das Verfahren innerhalb der mit der Sache befassten
Instanz weder ganz noch teilweise zu Ende führen (Reetz/Theiler, a.a.O., N 8 zu Art. 308
ZPO). Bei einer Überweisung gestützt auf Art. 281 Abs. 3 ZPO bleibt indes nicht das
Scheidungsgericht zuständig. Vorliegend wurde



Kantonsgericht Schwyz 15 das Verfahren vor der befassten Instanz in Bezug auf die
gestellten Rechts- begehren vollumfänglich, auch – trotz Überweisung an das
Verwaltungsge- richt – bezüglich der beruflichen Vorsorge, abgeschlossen (vgl.
Blickenstorfer, in: Brunner/Gasser/Schwander, a.a.O., N 12 zu Art. 308 ZPO). Es handelt
sich beim angefochtenen Urteil insgesamt um einen berufungsfähigen Endent- scheid. Um
eine Spaltung des Rechtsweges zu vermeiden, ist in der Berufung auch über die Abtrennung
des Entscheids betreffend Teilung der Freizügig- keitsleistungen zu befinden (vgl.
Hoffmann-Nowotny, in: Kunz/Hoffmann- Nowotny/Stauber, ZPO Rechtsmittel Berufung
und Beschwerde, N 35 in fine zu Art. 308 ZPO und N 36 zu Art. 319 ZPO). Auf die
Berufung ist in diesem Punkt mithin einzutreten. c) aa) Gemäss Art. 123 Abs. 1 ZGB
werden die erworbenen Austrittsleis- tungen samt Freizügigkeitsguthaben und Vorbezügen
für Wohneigentum hälf- tig geteilt. Einmaleinlagen, die ein Ehegatte während der Ehe aus
Mitteln sei- nes Eigenguts finanzierte, fallen nicht unter die Vorsorgeansprüche, die zwi-
schen den Ehegatten im Scheidungsfall auszugleichen sind. Solche Einmal- einlagen
müssen von der auszugleichenden Austrittsleistung in Abzug ge- bracht werden (vgl. Art.
123 Abs. 2 ZGB und Art. 22a FZG; Jungo/Grütter, in: Schwenzer/Fankhauser,
Familienkommentar Scheidung, Bd. I., 3. A. 2017, N 19 zu Art. 123 ZGB). bb) Kommt bei
der Teilung der Austrittsleistungen keine Vereinbarung zustande, stehen jedoch die
massgeblichen Guthaben und Renten fest, so entscheidet das Gericht nach den Vorschriften
des ZGB und des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 1993 (FZG) über das
Teilungsverhältnis (Art. 122–124e ZGB in Verbindung mit den Art. 22–22f FZG), legt den
zu überweisenden Betrag fest und holt bei den beteiligten Einrichtungen der beruflichen
Vorsorge unter Ansetzung einer Frist die Bestätigung über die Durchführbarkeit der in
Aussicht genommenen Regelung ein (Art. 281 Abs. 1 ZPO). In den übrigen Fällen, in denen
keine Vereinbarung

Kantonsgericht Schwyz 16 zustande kommt, überweist das Gericht bei Rechtskraft des
Entscheides über das Teilungsverhältnis die Streitsache gemäss Art. 281 Abs. 3 ZPO von
Amtes wegen dem nach dem FZG zuständigen Gericht und teilt diesem insbesondere den
Entscheid über das Teilungsverhältnis (lit. a), das Datum der Eheschliessung und das
Datum der Ehescheidung (lit. b), die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, bei denen den
Ehegatten voraussichtlich Guthaben zustehen, und die Höhe dieser Guthaben (lit. c) sowie
die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, die den Ehegatten Renten ausrichten, die Höhe
dieser Renten und die zugesprochenen Rentenanteile (lit. d) mit. cc) Art. 281 Abs. 3 lit. c
ZPO sieht also vor, dass das Scheidungsgericht dem zuständigen Gericht mit der
Überweisung die Einrichtungen der berufli- chen Vorsorge, bei denen den Ehegatten
voraussichtlich Guthaben zustehen, und die – mutmassliche (Geiser/Senti, in:
Schneider/Geiser/Gächter, Kom- mentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 2.
A. 2019, N 8 zu Art. 25a FZG) − Höhe dieser Guthaben mitzuteilen hat. Die Informationen
über die beteiligten Vorsorgeeinrichtungen und die Höhe der Guthaben (Art. 281 Abs. 3 lit.
c und d ZPO) stellen lediglich eine Mithilfe bei der Sachverhaltser- mittlung dar und sind
für das Versicherungsgericht nicht verbindlich. Verbind- lich ist einzig das Verhältnis, in
welchem die Austrittsleistungen zu teilen sind (Jungo/Grütter, a.a.O., Bd. II., N 26 zu Anh
ZPO Art. 281; BGE 133 V 147 E. 5.3.3 zu aArt. 142 Abs. 3 ZGB = Pra 97/2008 Nr. 9). Das
Teilungsverhältnis kann denn auch mit den zivilprozessualen Rechtsmitteln angefochten
werden (van de Graaf, a.a.O., N 6 zu Art. 281 ZPO). In den Fällen von Art. 281 Abs. 3 ZPO
kann also die Rechtslage zwischen den Ehegatten einerseits und den Einrichtungen der
beruflichen Vorsorge andererseits mit Ausnahme des Tei- lungsschlüssels im



Scheidungsurteil nicht verbindlich festgelegt werden (BGE 128 V 41 E. 2c, S. 47). In einem
Entscheid aus dem Jahre 2008 wies das Bundesgericht die Vorinstanz indes trotz fehlender
Verbindlichkeitswir- kung an, die von ihr zu Handen des Verwaltungsgerichts festgelegte
Austritts-

Kantonsgericht Schwyz 17 leistung neu zu berechnen, weil vor der Verheiratung erhaltene
Austrittsleis- tungen im mitgeteilten Guthaben eingerechnet war (BGer, Urteil
5A_673/2007 vom 24. April 2008 E. 2.6.3 [von Schwegler, Vorsorgeausgleich bei
Scheidung aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht, in: ZBJV 146/2010, S. 86, mangels
Verbindlichkeitswirkung als unnötig bezeichnet]). Vorliegend muss jedenfalls
grundsätzlich genügen, dass der Vorderrichter die behaupteten Einmaleinla- gen in der
Urteilsbegründung erwähnte (siehe auch BGer, Urteil 5C.297/2001 vom 4. März 2002 E.
9). Die Beklagte wies in diesem Zusammenhang aus- serdem zu Recht darauf hin, dass das
Versicherungsgericht den Parteien und der Vorsorgeeinrichtung Frist zur Stellung von
Anträgen ansetzt (Jun- go/Grütter, a.a.O., N 29 zu Anh. ZPO Art. 281; Gloor/Umbricht, in:
Breit- schmid/Jungo, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. A. 2016, N 6 zu Art.
142 ZGB). Nachteile zulasten des Klägers sind deshalb aufgrund der Formulierung im
Dispositiv nicht gegeben. Daran vermag nichts zu ändern, dass der Vorderrichter (nur) Art.
123 Abs. 1 ZGB im Dispositiv erwähnte, da die Bestimmung lediglich aussagt, dass die
erworbenen Austrittsleistungen samt Freizügigkeitsguthaben und Vorbezügen für
Wohneigentum hälftig geteilt werden, was einen Abzug allfälliger Einmaleinlagen nicht
ausschliesst. dd) Der Vorderrichter äusserte sich unbestrittenermassen nicht zur Begrün-
detheit der behaupteten Einmaleinlagen. Die Beklagte hält fest, dass das
Verwaltungsgericht die vom Kläger geltend gemachten angeblichen und be- strittenen
Einlagen aus Eigengutsmitteln beurteilen werden müsse. Auch wenn der Kläger im
entsprechenden Rechtsbegehren um Abzug bzw. Berück- sichtigung der von ihm aus
Eigengutsmitteln geleisteten Einlagen in Höhe von Fr. 230'559.20 plus Aufzinsung ersucht
(vgl. ZK1 2019 31, KG-act. 1 Ziff. I./1. und IV./a./4., S. 2 und 4), beanstandet er gemäss
Berufungsbegründung nicht, dass sich der Vorderrichter zu deren Begründetheit nicht
äusserte. Ebenso wenig verlangt der Kläger eine entsprechende Rückweisung des Prozesses
an den Vorderrichter. Entsprechend erläutert er auch nicht, weshalb der Vor- derrichter
sämtliche Einlagen hätte als belegt ansehen und davon ausgehen

Kantonsgericht Schwyz 18 müssen, dass diese aus Eigengut erfolgten. Er beschränkt seine
Vorbringen vielmehr auf die wohl seiner Ansicht nach missverständliche Formulierung im
Dispositiv, aus welcher abgeleitet werden könnte, dass über die Einlagen nicht mehr zu
befinden sei (vgl. ZK1 2019 31, KG-act. 1 Ziff. IV./a./3., S. 4). Der Berufung mangelt es
damit an einer tatsächlichen wie auch rechtlichen Be- gründung, gestützt auf welche sich –
sofern die sachliche Zuständigkeit des Scheidungsgerichts bejaht würde − aufdrängen
würde, die behaupteten Einla- gen aus Eigengut zu beurteilen bzw. zu bejahen und
Dispositivziffer 2 Satz 1 entsprechend anzupassen (vgl. Reetz/Theiler, a.a.O., N 36 zu Art.
311 ZPO). Abgesehen davon prüfte das Bundesgericht in einem Entscheid aus dem Jah- re
2006, ob das Versicherungsgericht zur Genehmigung des dort vor Vor- instanz
abgeschlossenen Vergleichs sachlich zuständig war. Es erwog, dass sich die sachliche
Zuständigkeit des Sozialversicherungsgerichts nach den Art. 22 ff. FZG richte, wenn es im
Falle der Nichteinigung gestützt auf (a.)Art. 142 ZGB ins Scheidungsverfahren einbezogen
werde. Es führe die Teilung der Austrittsleistungen durch. Dabei handle es sich um
Ansprüche aus Vorsorgeverhältnissen, die dem FZG unterstünden, d.h. sämtliche



Ansprüche aus den Säulen 2a und 2b. Auch ein Vorbezug für Wohneigentum gelte als
Freizügigkeitsleistung und werde nach Art. 22 Abs. 2 FZG geteilt. Auf diese
vorsorgerechtlichen Aspekte der Teilung der Austrittsleistung beschränke sich die sachliche
Zuständigkeit des Sozialversicherungsgerichts. Die sich im Rahmen des
Ehescheidungsverfahrens im Zusammenhang mit einer durch einen Vorbezug finanzierten
ehelichen Liegenschaft stellenden Fragen, wie in güter- oder sachenrechtlicher Hinsicht,
habe das Scheidungsgericht, welches für das Zivilrecht und insbesondere die
güterrechtliche Auseinandersetzung zuständig sei, zu beurteilen. Eine sachliche
Zuständigkeit des Sozialversiche- rungsgerichts für die Beurteilung solcher Fragen ergebe
sich weder aus (a.)Art. 25a FZG noch aus (a.)Art. 142 ZGB. In der Folge bezeichnete das
Bundesgericht die Feststellung über einen durch den Ehemann erfolgten WEF-Vorbezug
sowohl für das Güterrecht als auch für die Teilung der Vorsor-

Kantonsgericht Schwyz 19 gegelder relevant, liess die Zuständigkeitsfrage schlussendlich
aber offen, da aufgrund der Akten erstellt war, dass der nämliche Betrag tatsächlich für den
Erwerb von Wohneigentum vorbezogen wurde (vgl. BGer, Urteil B 116/03 vom

E. 16
Oktober 2017 habe er diese zwei Positionen nochmals im Detail aufgelis- tet (ZK1 2019 31,
KG-act. 1 Ziff. IV./b./9., S. 7 f.). bb) Die Beklagte führt aus, dass Unterhaltszahlungen nach
dem güterrecht- lichen Stichtag keine in der güterrechtlichen Auseinandersetzung zu
berück- sichtigende Schulden des Unterhaltsberechtigten darstellen würden. Komme hinzu,
dass der Kläger in seiner Klageschrift seine angeblichen und bestritte- nen finanziellen
Aufwendungen für die Beklagte lediglich pauschal und unsub- stantiiert geltend gemacht
habe. Als Beweis habe er zudem einzig von ihm eigenhändig erstellte Tabellen eingereicht.
Trotz ihrer Bestreitung habe der Kläger in seiner Replik nur die Parteibefragung als
Beweismittel offeriert, an welcher er wiederum einzig auf die Akten verwiesen habe.
Urkunden habe er erst verspätet am 1. Dezember 2014 eingereicht, ohne Nachweis der
Erfüllung der Novenvoraussetzungen (ZK1 2019 31, KG-act. 6 Ziff. D, S. 4 f.).

Kantonsgericht Schwyz 27 cc) Zu den gegenseitigen Schulden im Sinne von Art. 205 Abs.
3 ZGB zählen ohne Rücksicht auf ihren Rechtsgrund alle im Zeitpunkt der Auflösung des
Güterstandes bestehenden Verbindlichkeiten (BGer, Urteil 5A_608/2010 vom 6. April 2011
E. 3.2.1). Was während des Verfahrens von einem Ehegat- ten erworben wurde, oder
Schulden, die er erst in dieser Zeit begründete, bleiben bei der güterrechtlichen Abrechnung
indessen unberücksichtigt (Hausheer/Reusser/Geiser, a.a.O., N 30 zu Art. 204 ZGB). Nach
dem 14. Juli 2009 bildete sich demnach keine neue Errungenschaft mehr, das heisst da-
nach konnte sich die Errungenschaft weder vergrössern (z.B. durch Lohn oder Zinsen) noch
vermindern (durch neue Schulden; vgl. Vetterli, Scheidungs- handbuch, 1998, S. 124;
Steck/Fankhauser, in: Schwenzer/Fankhauser, a.a.O., N 5 zu Art. 207 ZGB). Ab dem 14.
Juli 2009 können die behaupteten Zahlungen damit nicht mehr güterrechtliche Relevanz
erlangen (vgl. auch an- gef. Urteil E. 4.8.2.2, S. 47), ungeachtet dessen, ob von
Unterhaltszahlungen auszugehen ist oder nicht. Der Kläger ersucht um Anrechnung der
behaupte- ten Bargeldbezüge durch die Beklagte als „Vorabbezüge im Güterrecht■. In der
Klageschrift führte er – soweit ersichtlich (er benennt keine konkrete Stel- le) – indes
lediglich aus, dass er für die Beklagte ab April 2009 bis Mai 2011 einiges an finanziellen
Mitteln aufgewendet habe. Er verwies dabei auf drei von ihm erstellte Tabellen für die Jahre
2009 bis 2011 (ZEO 2011 45, act. A/I. Ziff. IV./14., S. 6, und KB 10a-10c). In diesen sind
unter anderem die streitigen Barbezüge der Beklagten bzw. Kreditkartenbelastungen



mehrheitlich aufge- führt. Die Beklagte bestritt in ihrer Klageantwort im Grundsatz und in
der Be- tragshöhe, dass der Kläger für sie ab dem 1. April 2009 finanzielle Mittel auf-
gewendet hätte (ZEO 2011 45, act. A./II. Ziff. III./5., S. 21). Für das Substanti- ieren von
Bestreitungen gelten grundsätzlich weniger strenge Anforderungen als für das
Substantiieren von Behauptungen. Bestreitungen sind ihrem Zweck entsprechend so weit zu
konkretisieren, dass sich erkennen lässt, welche ein- zelnen Behauptungen damit bestritten
werden, und die Gegenseite veranlasst wird, den ihr obliegenden Beweis zu führen
(Sutter-Somm/Schrank, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, a.a.O., N 27 zu Art. 55
ZPO; Hurni, Berner
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ner/Gasser/Schwander, a.a.O., N 17 und 23 f. zu Art. 55 ZPO; Willisegger, a.a.O., N 22 zu
Art. 222 ZPO). Vorliegend ist klar, dass die Beklagte sämtliche der behaupteten Zahlungen
grundsätzlich bestritt. Weitergehende Einwen- dungen drängten sich in Anbetracht dessen,
dass der Kläger lediglich eigens angefertigte Tabellen über die angeblich erfolgten
Zahlungen einreichte und sich in der Rechtsschrift selber nicht näher zu den einzelnen
Bezügen äusser- te, nicht auf. In seiner Replik offerierte der Kläger als Beweis zu den
behaup- teten Bar- bzw. Kreditkartenbezügen lediglich die Parteibefragung, welcher eher
ein geringer Beweiswert zuerkannt wird. Meist muss die Aussage einer Partei im Rahmen
der Parteibefragung mit einem anderen Beweismittel un- termauert werden (Botschaft ZPO,
S. 7326; Hasenböhler, Das Beweisrecht der ZPO, 2015, N 5.53; ZK1 2016 18 vom 18.
Oktober 2016 E. 1b). Seine pauschalen Beweisofferten über entsprechende
Zahlungsnachweise im Be- streitungsfalle waren im Übrigen von vornherein nicht zu hören,
da die allfälli- gen Beweise nicht näher konkretisiert wurden, weshalb insbesondere deren
Tauglichkeit (vgl. Art. 152 Abs. 1 ZPO) ungewiss blieb (ZEO 2011 45, act. A./III. Ziff.
IV./19.09., 20.10. und 20.11, S. 20 und 22 ff.). Kommt hinzu, dass die Beklagte die
behaupteten Geldbezüge wie erwähnt bereits in ihrer Kla- geantwort bestritten hatte.
Ebenso mit Duplik erfolgte eine entsprechende Be- streitung (ZEO 2011 45, act. A./IV.
Ziff. III./19.09, S. 22), welche in Anbetracht der erwähnten Beweisofferten bzw. nach wie
vor fehlenden Beweise ebenfalls keiner weiteren Substantiierung bedurfte. Mit seiner
Stellungnahme vom 1. Dezember 2014 reichte der Kläger sodann entsprechende
Kontoauszüge über die angeblich durch die Beklagte erfolgten Bezüge zu den Akten (ZEO
2011 45, act. D30 Ziff. VI./15.12, 16.08 und 16.09, S. 9 und 13, in- kl. KB 143d-143i und
158; siehe auch Vi-act. 14 Ziff. III./E.17, S. 6 f.; vgl. auch angef. Urteil E. 4.8.2.3 zu den
allfälligen Zahlungen vor dem 14. Juli 2009). Über eine entsprechende Novenberechtigung
äussert sich der Kläger in seiner Berufung nicht. Dessen ungeachtet vermochte er mit dem
allgemeinen Hin- weis, die neu eingereichten Belege seien zulässig, weil sie durch die
Bestrei-
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Gesagten nichts zu seinen Gunsten abzuleiten. Eine Novenberechtigung gemäss Art. 229
Abs. 1 ZPO lag damit nicht vor, weshalb die Kontoauszüge nicht zu berücksichtigen waren
(siehe auch oben E. 3a/cc). Ungeachtet dessen ergibt sich aus den Kontoauszügen nicht
ohne Weiteres, dass tatsächlich die Beklagte die fragli- chen Bezüge tätigte. An der
Parteibefragung vom 6. Juli 2017 verwies er in diesem Zusammenhang schliesslich im
Wesentlichen nur auf die Akten (Vi-act. 7, Frage 24 ff., S. 5). Insgesamt ist die Berufung
des Klägers auch in diesem Punkt abzuweisen. 4. Die Beklagte erhebt mit Berufung keine
Einwände gegen Dispositivziffer 3 des angefochtenen Urteils, wonach ihr mangels



Leistungsfähigkeit des Klä- gers keine nachehelichen Unterhaltsbeiträge zugesprochen
wurden. Besagte Ziffer erwuchs damit in Rechtskraft. Sie stellt sich indes insoweit gegen
Dispo- sitivziffer 4 des angefochtenen Urteils, als festzustellen sei, dass ihr monatlich „Fr.
2'027.25.00■ – bzw. ab dem 1. Januar 2020 monatlich Fr. 2'237.80 (vgl. KG-act. 8, Antrag
Ziffer 1.2) – anstelle von Fr. 1'368.00 zur Deckung des gebührenden Unterhalts fehlen
würden. a) aa) Die Beklagte beanstandet, dass der Vorderrichter in ihrem Bedarf die
(aktuellen) KVG- und VVG-Prämien nicht berücksichtigt habe. Dieser be- gründe die
Nichtberücksichtigung der ersteren mit der Übernahme im Rahmen der individuellen
Prämienverbilligung, in deren Genuss sie während unge- trennter Ehe nie gelangt sei.
Letztere würden gemäss Vorderrichter bei der Berechnung des familienrechtlichen
Existenzminimums unberücksichtigt blei- ben und ohnehin aus dem Patenschaftsfonds der
N.________ vergütet. Hier- bei habe es sich indes um eine einmalige und zweckgebundene
Unterstüt- zung für sieben Monate gehandelt. Ihr stehe unterhaltsrechtlich nicht das fami-
lienrechtliche Existenzminimum, sondern ein Anspruch auf den gebührenden Unterhalt zu,
welcher sich an dem während ungetrennter Ehe zuletzt gelebten Lebensstandard messe. Zu
diesem würden neben den vom Vorderrichter
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KVG und VVG zählen, da sie vor dem Trennungsdatum vom 4. April 2009 im
Obligatorium mit Zusatzversicherungen versichert gewesen sei und der gebührende Unter-
halt wenigstens ausreichen müsse, um die KVG-Prämien selber bezahlen zu können.
Sowohl der Einzelrichter als auch das Kantonsgericht hätten die VVG-Prämien in den
vorangegangenen Eheschutz-, Abänderungs- und Ehe- scheidungsverfahren regelmässig
anerkannt. Hieraus resultiere eine Unterde- ckung von Fr. 2'027.25 (Fr. 1'368.00 + Fr.
374.40 [KVG] + Fr. 284.85 [VVG]). Mit Berufungsergänzung macht die Beklagte infolge
Prämienerhöhung einen Fehlbetrag von Fr. 2'237.80 (recte wohl Fr. 2'057.80: Fr. 1'368.00 +
Fr. 393.85 [KVG; ZK1 2019 32, KG-act. 8/1] + Fr. 295.95 [VVG; ZK1 2019 32, KG- act.
8/3]) ab dem 1. Januar 2020 geltend (ZK1 2019 32, KG-act. 1 Ziff. III./3. ff. und KG-act. 8
Ziff. II./1. f.). bb) Nach dem Dafürhalten des Klägers liege kein Fall von Art. 129 Abs. 3
ZGB vor, da nicht keine ausreichende, sondern gar keine Rente habe festge- setzt werden
können. Abgesehen davon habe die Beklagte den gebührenden Unterhalt nie, allenfalls
prozessual nicht rechtzeitig und substantiiert geltend gemacht, geschweige denn bewiesen
oder dazu Beweisanträge gestellt, wes- halb der Vorderrichter vom Existenzminimum
ausgegangen sei, zu welchem VVG-Prämien nicht gehörten. Ungeachtet dessen habe die
Beklagte selber ausgesagt, dass die N.________ die VVG-Prämien bezahle. Sie habe nie
behauptet, dass dies eine einmalige Übernahme für sieben Monate gewesen sei, weshalb die
entsprechende neue Behauptung samt Beleg wegen Ver- spätung ausgeschlossen sei. Es
handle sich bei der Prämienverbilligung so- dann quasi um Zusatzeinkommen zur
ordentlichen IV-Rente der Beklagten. Würden die KVG-Prämien dem Existenzminimum
hinzugerechnet, müsste sie im Gegenzug dem Einkommen der Beklagten angerechnet
werden, was ein Nullsummenspiel wäre. Im Übrigen fehle es der Beklagten am
Rechtsschut- zinteresse, da die Fünfjahresfrist laut Art. 129 Abs. 3 ZGB per 28. August
2020 ablaufe. Er sei Sozialhilfeempfänger und werde per ________ 65-jährig
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sei, dass sich die Einkommensverhältnisse bis dahin derart verbessern könnten, dass die
Zusprechung bzw. Neufestsetzung einer nachehelichen Rente in Frage käme. Schliesslich
sei auf den Berufungsergänzungsantrag Ziffer 1.2 infolge Ver- spätung nicht einzutreten,



eventuell sei er mit vorangehender Begründung abzuweisen (ZK1 2019 32, KG-act. 6 Ziff.
IV./1. ff. und KG-act. 11 Ziff. II./2.) b) aa) Werden durch Vereinbarung oder Entscheid
Unterhaltsbeiträge fest- gelegt, so ist gemäss Art. 282 Abs. 1 lit. c ZPO anzugeben, welcher
Betrag zur Deckung des gebührenden Unterhalts des berechtigten Ehegatten fehlt, wenn
eine nachträgliche Erhöhung vorbehalten wird. Die Bestimmung bildet das Gegenstück zur
materiellrechtlichen Abänderungsbestimmung des Art. 129 Abs. 3 ZGB und soll dem
Abänderungsgericht die Grundlage zur Be- urteilung nachträglicher Erhöhungsbegehren
liefern. In Übereinstimmung mit Art. 129 Abs. 3 ZGB ist der Fehlbetrag unabdingbar auch
festzusetzen bzw. konkret zu berechnen, wenn gar kein nachehelicher Unterhalt festgesetzt
werden kann. Die entscheidende Bezugsgrösse für die Bestimmung des Fehl- betrags, der
gebührende Unterhalt, ist nicht mit dem betreibungsrechtlichen Existenzminimums
gleichzusetzen. Ausgangs- und Bezugspunkt des ge- bührenden Unterhalts ist die eheliche
Lebenshaltung (Aeschli- mann/Fankhauser und Aeschlimann/Bähler, in:
Schwenzer/Fankhauser, a.a.O., N 26 zu Anh ZPO Art. 282 und N 5 und 11 zu Anh UB).
Der gebühren- de Unterhalt und damit die Unterdeckung bemisst sich also nach den
Verhält- nissen vor der Aufhebung des gemeinsamen Haushalts (BGE 134 III 145 E. 4, S.
146; Bähler, Basler Kommentar, a.a.O., N 4 zu Art. 282 ZPO). bb) Vorwegzunehmen ist,
dass die Beklagte bereits mit Klageantwort vom 2. November 2011 einen bisher gelebten
Lebensstandard von Fr. 7'100.00 geltend machte, in welchem auch monatliche
Krankenkassenprämien (KVG und VVG) von (damals) Fr. 666.35 enthalten waren. Sie
verlangte, dass im Urteil im Sinne von Art. 129 Abs. 3 ZGB davon Vormerk zu nehmen sei,
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gebührenden Unterhalt nicht decken sollte (ZEO 2011 45, act. A/2 Ziff. III./2.o/3 [mit
Verweis auf die Krankenpolice 2011 der O.________; BB 25] und o/7, S. 9 f.; siehe auch
ZEO 2011 45, act. A/4 Ziff. III./13., S. 11). Mit Klagereplik bestritt der Kläger diese
Position nicht und stellte insbesondere nicht in Abrede, dass die Beklagte auch vor der
Aufhebung des gemeinsamen Haushalts über eine Zu- satzversicherung nach VVG verfügte
(vgl. ZEO 2011 45, act. A/3 Ziff. 13, S. 11; siehe auch ZEO 2011 45, act. A/5 Ziff. I./15., S.
9 f.). Im ersten Schei- dungsurteil wurden im Bedarf der Beklagten in der Folge denn auch
Kranken- kassenprämien in der Höhe von Fr. 666.00 berücksichtigt, was vom Kläger in
seiner dagegen erhobenen Berufung nicht beanstandet wurde (ZEO 2011 45, act. A/6 E.
3.1.2.3 und 3.1.3, S. 12 f.; ZK1 2015 41, KG-act. 1). Nach der Rückweisung des Prozesses
und Durchführung der Parteibefragung sowie der Stellungnahme der Parteien zum
Beweisergebnis gab der Vorder- richter im vorliegend angefochtenen (zweiten)
Scheidungsurteil in diesem Punkt zunächst die (neuen) Vorbringen des Klägers wieder,
wonach die Kran- kenkassenprämien der Beklagten im Rahmen der
AHV-Ergänzungsleistungen von der öffentlichen Hand direkt an den Krankenversicherer
bezahlt würden (vgl. Vi-act. 14 III./B./8., S. 4). Im Anschluss hielt er fest, dass dies nur für
den Zeitraum vom 1. Dezember 2015 bis 31. Oktober 2016 der Fall gewesen sei, indes die
KVG-Prämien der Beklagten wieder durch die Ausgleichskasse Schwyz im Rahmen der
individuellen Prämienverbilligung übernommen wür- den, weshalb sie nicht zu
berücksichtigen seien (angef. Verfügung E. 3.2.3, S. 3.2.3). Er liess die Prämien damit nur
insoweit ausser Acht, als er ihnen einen entsprechenden Gegenwert bzw. eine
entsprechende Einnahme ge- genüberstellte. Den Erhalt der Prämienverbilligung an sich
stellt die Beklagte denn auch nicht in Abrede. Diese ist bei Gewährung zu berücksichtigen
(Six, Eheschutz, Ein Handbuch für die Praxis, 2. A. 2014, N 2.107; KG SZ, Be- schluss
ZK2 2018 21 vom 30. Januar 2019 E. 4d/bb). Daran vermag der allfäl- lige Umstand, dass



die Beklagte während ungetrennter Ehe nie in den Genuss
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Dispositivziffer 4 Absatz 2 angegebenen Wert handelt es sich nicht um den gebührenden
Un- terhalt, sondern um den für die Deckung desselbigen fehlenden Betrag. Wür- de die
Prämienverbilligung nicht berücksichtigt, stünde der Beklagten der ent- sprechende Betrag
quasi als zusätzliches Einkommen frei zur Verfügung. Hinsichtlich der VVG-Prämien
erwog der Vorderrichter, dass diese bei der Berechnung des familienrechtlichen
Existenzminimums grundsätzlich un- berücksichtigt bleiben und der Beklagten ohnehin aus
dem Patenschaftsfonds der N.________ vergütet würden, wie sie selber einräume (angef.
Urteil E. 3.2.3, S. 17). Die Beklagte führte mit Stellungnahme vom 13. Oktober 2017 selber
aus, dass der Patenschaftsfonds der N.________ diese bezahle (Vi-act. 13 Ziff. II./14., S. 5,
siehe auch Vi-act. 7 Frage 60, S. 11). Dass die Unterstützung zeitlich beschränkt gewesen
wäre, machte sie indes mit keinem Wort geltend. Wird eine prozessrelevante Tatsache im
Geltungsbereich der Verhandlungsmaxime nicht dargelegt bzw. behauptet, darf sie vom
Gericht bei der Entscheidfindung auch nicht berücksichtigt werden (Sutter-Somm/ Schrank,
a.a.O., N 13 zu Art. 55 ZPO). Die rechtserheblichen Behauptungen müssen in der
Rechtsschrift selbst vorgebracht werden; Beilagen sind Be- weismittelofferten und nicht
Parteibehauptung (Sutter-Somm/Schrank, a.a.O., N 30 f. zu Art. 55 ZPO). Die
entsprechende Behauptung ist damit neu. Die Beklagte erklärt nicht, weshalb sie nicht
bereits erstinstanzlich auf die Be- schränkung hinwies. Ebenso wenig macht sie geltend,
damals keine Kenntnis von der Befristung der Unterstützungsleistungen gehabt zu haben.
Gemäss dem im Berufungsverfahren neu eingereichten Schreiben der N.________ vom 10.
September 2019 handle es sich beim Gesuch vom 14. Juni 2017 um eine zweckgebundene
und einmalige Unterstützung der Spitalzusatzversiche- rung für sieben Monate in der Höhe
von Fr. 238.80 und sie habe keine weite- ren Finanzierungshilfen zur VVG-Prämie
geleistet. Die Beklagte bringt zur Novenberechtigung vor, dass die Mitteilung nach
Zustellung der angefochte- nen Verfügung erfolgt sei und es sich deshalb um ein echtes
Novum handle.
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angefochtene Entscheid. Indes erfolgt wie erwähnt bereits die entsprechende Behauptung
verspätet. Zudem ist nicht ersichtlich, weshalb die Bestätigung nicht bereits vor der erst-
instanzlichen Stellungnahme eingeholt und mit dieser eingereicht wurde. Der vom
Vorderrichter festgelegte Fehlbetrag ist damit nicht zu beanstanden, wor- an nach dem
Gesagten nichts zu ändern vermag, dass die Gerichte die VVG-Prämien in früheren
Verfahren anerkannten. Bei diesem Ergebnis ist auch dem Berufungsergänzungsantrag von
vornherein kein Erfolg beschie- den, da grundsätzlich von der Berücksichtigung der
VVG-Prämien abzusehen ist. Ebenso erübrigen sich Ausführungen zur Berechtigung der
vom Kläger beanstandeten Zahnarztbehandlungskosten von Fr. 638.00 (vgl. ZK1 2019 32,
KG-act. 6 Ziff. IV./6., S. 4 f.), da eine Änderung des Entscheids in diesem Punkt zu
Ungunsten der Beklagten ausgeschlossen ist. 5. Zusammenfassend sind die Berufungen der
Parteien abzuweisen. a) Der Kläger stellt sich (auch ungeachtet des vorliegenden
Verfahrens- ausgangs) gegen die erstinstanzliche Kosten- und Entschädigungsregelung. aa)
Der Vorderrichter auferlegte die Prozesskosten den Parteien je zur Hälf- te und schlug die
Parteientschädigungen wett. Nach Nennung von Art. 106 Abs. 1 und 2, 107 Abs. 1 lit. c
sowie 108 ZPO erwog er, dass im Güterrecht keiner vollumfänglich durchgedrungen sei.
Der Kläger unterliege sodann mit seinem Herausgabebegehren und die Beklagte mit ihrem



Anweisungsbegeh- ren. In Sachen Ehegattenunterhalt sei die Beklagte als unterliegend zu
be- trachten, was indes hauptsächlich der langen Verfahrensdauer zuzuschreiben sei.
Zudem dürfe nicht darüber hinweggesehen werden, dass der Kläger durch seinen Versuch,
namhafte Vermögenswerte zu verheimlichen, das Ver- fahren unnötig verkompliziert und
verlängert habe. Diesem Umstand sei in Nachachtung von Art. 108 ZPO Rechnung zu
tragen (angef. Urteil E. 5, S. 52).
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Verfahrenskosten von Fr. 15'000.00 infolge deren vollumfänglichen Unterliegens der
Beklagten auf- zuerlegen seien (ZK1 2019 31, KG-act. 1 Ziff. I./3. und IV./10. ff., S. 2 und
8 f.). Mit den Erwägungen des Vorderrichters setzt sich der Kläger indes nicht ausreichend
auseinander. So betrachtete dieser die Beklagte betreffend Un- terhalt, wie erwähnt,
ebenfalls als unterliegend, berücksichtigte aber die vor- stehend genannten weiteren
Umstände, zu welchen sich der Kläger nicht äus- sert bzw. er begründet nicht, weshalb
diese Überlegungen als falsch einzustu- fen wären, worauf auch die Beklagte zu Recht
hinweist (vgl. ZK1 2019 31, KG-act. 6 Ziff. E., S. 5). Gerade hinsichtlich des Güterrechts
hielt der Vorder- richter sodann zu Recht fest, dass keine Partei vollständig obsiegte, insbe-
sondere nachdem auch vorliegend die auf Fr. 122'888.85 bezifferte Güter- rechtsforderung
bestätigt wird und die Beklagte selbst unter Berücksichtigung der vom Kläger mit Eingabe
vom 16. Oktober 2017 anerkannten Forderung der Beklagten von Fr. 70'281.00 zumindest
teilweise, wenn auch zu einem geringeren Teil obsiegt. Schliesslich macht der Kläger nicht
geltend, dass bzw. weshalb eine Kostenverteilung gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO zu
korrigieren wäre. Insgesamt ist eine hälftige Kostenauflage nicht zu beanstan- den bzw.
drängt sich nicht auf, in das Ermessen des Vorderrichters einzugrei- fen. Dispositivziffer 7
des angefochtenen Urteils ist damit zu bestätigen. cc) Der Kläger verlangt für das
erstinstanzliche Verfahren eine (volle) Ent- schädigung von der Beklagten von mindestens
Fr. 72'100.00. Er geht dabei von einem Streitwert von rund 2'060'000.00 aus und stützt
seine Forderung auf § 8 GebTRA bzw. – sofern auf einen tieferen Prozentsatz als 3.5 %
abge- stellt werde − auf § 16 GebTRA (ZK1 2019 31, KG-act. 1 Ziff. I./4. und IV./10. ff., S.
2 und 8 f.). Da es aufgrund der Bestätigung der hälftigen Kosten- verteilung auch bei einem
gegenseitigen Wettschlagen der Parteientschädi- gungen bleibt, erübrigen sich weitere
Ausführungen zur Höhe der vom Kläger geforderten Parteientschädigung an dieser Stelle
und ist Dispositivziffer 8 des angefochtenen Urteils zu bestätigen. Es sei lediglich
angemerkt, dass der
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von der Beklag- ten, bei einer Kostenauflage an diese von 11/12, eine Parteientschädigung
von mindestens Fr. 12'500.00 verlangte (ZK1 2015 41, KG-act. 1). b) Beide Parteien
unterliegen mit ihrer Berufung vollständig. Ausgangs- gemäss erscheint damit eine hälftige
Kostenverteilung als angemessen (Art. 106 ZPO). Entsprechend sind die
Parteientschädigungen wettzuschlagen. 6. Beide Parteien ersuchen für das
Berufungsverfahren um unentgeltliche Rechtspflege. a) aa) Eine Person hat Anspruch auf
unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr
Rechtsbegehren nicht aus- sichtslos erscheint (Art. 117 ZPO; Art. 29 Abs. 3 BV). Nebst der
Befreiung von Vorschuss- und Sicherheitsleistungen sowie der Gerichtskosten umfasst die
unentgeltliche Rechtspflege auch die Bestellung eines Rechtsbeistandes, wenn dies zur
Wahrung der Rechte notwendig ist, insbesondere wenn die Gegenpartei anwaltlich vertreten
ist (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). bb) Nachdem bereits der Vorderrichter in der angefochtenen



Verfügung so- wie auch das Kantonsgericht in seinen Entscheiden vom 17. Februar 2017
(ZK1 2016 41 betreffend Scheidung [vgl. E. 2 zu Kläger]) und vom 11. Juli 2019 (ZK2
2018 76 betreffend vorsorgliche Massnahmen [vgl. E. 5 zu beiden Parteien]) von der
Bedürftigkeit der Parteien ausgingen und diese nach wie vor auf die Unterstützung der
Fürsorgebehörden angewiesen sind, ist auch vorliegend mangels anderweitiger
Anhaltspunkte davon auszugehen, dass sie weder über einen nennenswerten
Einkommensüberschuss noch über relevan- tes Vermögen verfügen, um für die Prozess-
und ihre Anwaltskosten aufzu- kommen. Bei dieser Sachlage ist auch erstellt, dass die
Parteien vom jeweils anderen keinen Prozesskostenvorschuss erhältlich machen konnten
(vgl. Vet- terli, in: Schwenzer/Fankhauser, a.a.O., Bd. II, N 21 zu Anh. ZPO Art. 271
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BGer, Urteil 4A_412/2008 vom 27. Oktober 2008 E. 4.1; BGer, Urteil 5P.395/2001 vom
12. März 2002 E. 2c und d). Aussichtslos sind Rechtsbegehren, bei denen die
Gewinnaussichten beträchtlich geringer sind als die Verlustgefahren und die deshalb kaum
als ernsthaft bezeichnet werden können. Die Erfolgsaussichten beurteilen sich nach dem
Zeitpunkt der Gesuchseinreichung (Rüegg, Basler Kommentar, a.a.O., N 4 zu Art. 117
ZPO). Auch wenn sich hinsichtlich der klägerischen Berufung mehrere Novenfragen
stellten, können beide Berufun- gen nicht von vornherein als aussichtslos eingestuft werden.
Die Beurteilung der umstrittenen Belange erweisen sich sodann für die Parteien aufgrund
ihrer finanziellen Situation von existentieller Bedeutung. Der Beizug der Rechtsan- wälte
erweist sich somit – insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt der Waffengleichheit – als
notwendig im Sinne von Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO. b) aa) Infolge Gewährung der
unentgeltlichen Rechtspflege sind die den Parteien auferlegten Gerichtskosten einstweilen
auf die Staatskasse zu neh- men. bb) Werden die Parteikosten wettgeschlagen, handelt es
sich ungeachtet der Frage des Obsiegens oder Unterliegens um einen Anwendungsfall von
Art. 122 Abs. 1 lit. a ZPO (Huber, in: Brunner/Gasser/Schwander, a.a.O., N 5 zu Art. 122
ZPO; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, a.a.O., N 4 zu Art. 122 ZPO).
Beide Parteien sind berufsmässig vertreten. Liegt keine Honorarnote im Recht, wird die
Vergütung nach pflichtgemässem Ermessen, d.h. nach den Regeln des Gebührentarifs für
Rechtsanwälte (GebTRA) fest- gesetzt (vgl. § 6 Abs. 1 GebTRA). Ist der Anwalt als
unentgeltlicher Rechtsver- treter von der öffentlichen Hand zu entschädigen, so beträgt der
Stundenan- satz nach Massgabe von § 2 Abs. 1 GebTRA Fr. 180.00 bis Fr. 220.00 (§ 5 Abs.
1 GebTRA). Für Ehe- und Vaterschaftssachen beträgt das Honorar gemäss § 9 Abs. 1 Satz 1
GebTRA Fr. 1’000.00 bis Fr. 10'000.00. Sofern in Ehesachen gleichzeitig güterrechtliche
Ansprüche über Fr. 100‘000.00 streitig

Kantonsgericht Schwyz 38 sind, sind die Ansätze des § 8 GebTRA massgebend (§ 9 Abs. 1
Satz 2 Geb- TRA). Für die übrigen Streitigkeiten ohne bestimmten Streitwert ist die Ver-
gütung nach den Gesichtspunkten der §§ 1 und 2 frei zu bestimmen § 9 Abs. 2 GebTRA).
Im Berufungsverfahren beträgt das Honorar 20-60 % der Ansätze in §§ 8 und 9 GebTRA,
wobei der noch vor Berufungsinstanz in Frage kom- mende Streitwert massgebend ist (§ 11
GebTRA). Vorliegend sind insbeson- dere noch güterrechtliche Ansprüche in der Höhe von
Fr. 52'607.85 umstritten (ZK1 2019 31, KG-act. 1 Berufungsantrag Ziffer 2, S. 2), sodass
für das Grundhonorar ein Rahmen von Fr. 200.00 bis Fr. 6'000.00 anwendbar ist. In-
nerhalb dieses Tarifrahmens bestimmt sich die Höhe des Honorars nach der Wichtigkeit der
Streitsache, ihrer Schwierigkeit, dem Umfang und der Art der Arbeitsleistung sowie dem
notwendigen Zeitaufwand (§ 2 GebTRA). Die Aufwendungen des klägerischen



Rechtsvertreters bestanden im Wesentli- chen in der Ausfertigung der gut zehnseitigen
Berufung, der sechsseitigen Berufungsantwort sowie der einseitigen Antwort zur
Berufungsergänzung (ZK1 2019 31, KG-act. 1; ZK1 2019 32, KG-act. 6 und 11), welche
keine schwierigen rechtlichen Fragen aufwarfen und für deren Ausfertigung sich der
Aufwand trotz zweier Verfahren im Rahmen gehalten haben dürfte. Betreffend Güterrecht
handelt es sich sodann zu einem nicht unbeachtlichen Teil um Wiederholungen zu den
Vorbringen des Klägers in der gegen das Urteil des Einzelrichters vom 19. Juni 2015
erhobenen Berufung (vgl. ZK1 2015 41, KG-act. 1). Unter Berücksichtigung, dass beide
Parteien Berufung erhoben, ist der klägerische Rechtsvertreter für seine Aufwendungen als
unentgeltlicher Rechtsvertreter aus der Gerichtskasse insgesamt mit ermessensweise Fr.
2'500.00 (inkl. Auslagen und MWST) zu entschädigen. Der beklagtische Rechtsvertreter
reichte eine knapp sechsseitige Berufungsantwort, eine gut fünfseitige Berufung sowie eine
zweiseitige Berufungsergänzung ein (ZK1 2019 31, KG-act. 6; ZK2 2019 32, KG-act. 1
und 8). Auch diese Aus- führungen bedurften keiner tiefgreifenden juristischen
Abklärungen. Die Beru- fung umfasste ausserdem lediglich die Anfechtung des
vorderrichterlichen
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Gerichtskasse ist damit ebenfalls auf Fr. 2'500.00 (inkl. Auslagen und MWST) festzusetzen.
cc) Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO;- erkannt: 1. Die
Berufungsverfahren ZK1 2019 31 und ZK1 2019 32 werden verei- nigt. 2. Die Berufungen
der Parteien werden abgewiesen, soweit darauf einzu- treten ist, und das angefochtene
Urteil des Einzelrichters am Bezirksge- richt March vom 13. August 2019 wird bestätigt. 3.
Die Kosten der beiden Berufungsverfahren von insgesamt Fr. 5‘000.00 werden je zur Hälfte
den Parteien auferlegt. 4. Die Parteientschädigungen für das Berufungsverfahren werden
gegen- seitig wettgeschlagen. 5. Die Gesuche der Parteien um Gewährung der
unentgeltlichen Rechts- pflege werden wie folgt gutgeheissen: a) Die den Parteien in Ziffer
3 vorstehend auferlegten Gerichtskosten werden einstweilen auf die Gerichtskasse
genommen. b) Der Rechtsvertreter des Klägers, B.________, wird für das Beru-
fungsverfahren aus der Kantonsgerichtskasse mit Fr. 2‘500.00 (in- kl. Auslagen und
MWST) entschädigt. c) Der Rechtsvertreter der Beklagten, D.________, wird für das Beru-
fungsverfahren aus der Kantonsgerichtskasse mit Fr. 2‘500.00 (in- kl. Auslagen und
MWST) entschädigt.
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ZPO. 6. Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit Zustellung nach Art. 72 ff. des
Bundesgerichtsgesetzes (BGG) Beschwerde in Zivilsa- chen beim Bundesgericht in
Lausanne eingereicht werden; die Be- schwerdeschrift muss den Anforderungen von Art.
42 BGG entsprechen. Der Streitwert übersteigt Fr. 30’000.00. 7. Zufertigung an
Rechtsanwalt B.________ (2/R), Rechtsanwalt D.________ (2/R) und die Vorinstanz (1/A)
sowie nach definitiver Erledi- gung an die Vorinstanz (1/R, mit den Akten) und die
Kantonsgerichts- kasse (1/ü, im Dispositiv). Namens der 1. Zivilkammer Der
Kantonsgerichtspräsident Die Gerichtsschreiberin Versand 25. August 2020 sl
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